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Gähler Gartenbau AG, in  Schwel lbrunn ,  CH-
300.3.011.581-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06.
2007, S. 2, Publ. 3981882). Statutenänderung: 24. 08. 2009. Zweck
neu: Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Erstellung und Pflege
von Gartenanlagen, sowie den Handel mit Artikeln des Gärtnerei-
gewerbes und verwandter Branchen. Die Gesellschaft kann
Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweignieder-
lassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland be-
teiligen sowie gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte
und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann
alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausü-
ben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang
stehen. Qualifizierte Tatbestände: (Die Bestimmung über die
Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 05.06.1980
ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Sachein-
lage/Sachübernahme: Von der Einzelfirma ’E. Gähler’, in
Schwellbrunn, CHF 191’090.40 Aktiven und CHF 15’887 Passiven
zum Uebernahmepreis von CHF 175’203.40 übernommen. CHF
100’000 an das Aktienkapital angerechnet.). Mitteilungen: Mit-
teilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax oder an-
deren Übertragungsmitteln. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit
der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ge-
mäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.08.2009 untersteht
die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf
eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und er-
loschene Unterschriften: Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -
beratung, in Gais, Revisionsstelle.
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